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A. Aufstellung des Gleichbehandlungsprogramms 
 

Dieser Bericht ist Teil der Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung des § 7a Abs. 5 

Energiewirtschaftsgesetz. Nach § 7a Abs. 5 EnWG sind vertikal integrierte Unternehmen, 

an deren Netz unmittelbar oder mittelbar mehr als 100.000 Kunden (bedingt durch die 

Beteiligung der Westenergie AG) angeschlossen sind, verpflichtet, für die mit Tätigkeiten 

des Netzbetriebs befassten Mitarbeiter/innen ein Programm mit verbindlichen Maßnah-

men zur diskriminierungsfreien Ausübung des Netzgeschäfts festzulegen (Gleichbehand-

lungsprogramm), den Mitarbeitern und der Regulierungsbehörde bekannt zu machen und 

dessen Einhaltung durch eine Person oder Stelle überwachen zu lassen. Mit diesem 

Gleichbehandlungsbericht sollen die Anforderungen gemäß § 7a Abs. 5 Satz 3 EnWG 

erfüllt werden.  

 

Aufgrund der erwähnten gesellschaftsrechtlichen Gegebenheiten waren wir zum rechtli-

chen Unbundling, gemäß den Anforderungen des Energiewirtschaftsgesetzes verpflich-

tet und haben zum 1. Januar 2006 eine Tochtergesellschaft, die Stadtwerke Geldern Netz 

GmbH (SWG Netz), gegründet.  

 

Sie hat die Netze von der Stadtwerke Geldern GmbH (SWG) gepachtet und ist für den 

Betrieb des Gelderner Erdgas- sowie Stromnetzes verantwortlich. Sämtlichen Energielie-

feranten wird ein diskriminierungsfreier Zugang zu den Gelderner Energienetzen (Aus-

nahme für den Ortsteil Geldern-Lüllingen, Gasnetzbetreiber Gelsenwasser Energienetze 

GmbH, Gelsenkirchen) ermöglicht und damit mehr Transparenz geschaffen. 

 

Im Rahmen eines technischen Betriebsführungsvertrages sowie Geschäftsbesorgungs-

vertrages erbringen die Mitarbeiter/innen der SWG, oder externe Dienstleister, die erfor-

derlichen technischen und kaufmännischen Tätigkeiten im Auftrag der Netzgesellschaft. 

Die SWG Netz nimmt in ihrer Marktrolle als Netzbetreiber sämtliche strategischen und 

operativen Steuerungen der Netzbetreiberaufgaben selbst wahr. Das Fachpersonal er-

füllt die Kernfunktionen nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Entscheidender 

Vorteil der schlank ausgeprägten Netzgesellschaft ist der weitgehende Erhalt bestehen-

der Strukturen und Synergien mit gleichzeitiger Erfüllung aller Anforderungen des EnWG.  

 

Generell sorgen wir für die Einhaltung der Vorgaben des Unbundling nach § 6 ff. EnWG 

wie sie in den „Auslegungsgrundsätzen“ der Regulierungsbehörde gefordert werden. Die 

Stadtwerke Geldern erfüllen dies durch eine strikte gesellschaftsrechtliche und operatio-

nelle Trennung des Netzgeschäftes von sämtlichen vertrieblichen Aktivitäten. Ergänzt 

wird dies durch den unverwechselbaren Markenauftritt der SWG Netz. 

 

In diesem Bericht werden die im zurückliegenden Kalenderjahr tatsächlich getroffenen 

Vorkehrungen zur Sicherstellung und Überwachung der Gleichbehandlung aufgeführt. 

Der Bericht erstreckt sich auf den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2024. 
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B. Der Gleichbehandlungsbeauftragte  
 

I. Kontaktdaten 
 

Name:  Karsten Schröter  

Telefon:  02831/93 33 - 22 

E-Mail:  karsten.schroeter@swgeldern.de 

Adresse:  Siemensstraße 9 

47608 Geldern 

 

II. Aufnahme der Tätigkeit 
 

Herr Karsten Schröter wurde am 01.03.2024 von der SWG und der SWG Netz gemäß § 

7a Abs. 5 EnWG zum Gleichbehandlungsbeauftragten bestellt.  

 

III. Ansprechbarkeit für Mitarbeiter/innen 
 

Die Kommunikation zwischen dem Gleichbehandlungsbeauftragen und den Mitarbeitern 

findet unter Berücksichtigung der Größenordnung des Unternehmens durch persönliche 

Gespräche sowie E-Mails und Telefonate statt. Der Gleichbehandlungsbeauftrage arbei-

tet im Bereich Shared Service und ist auf Grund der Unternehmensgröße und kurzen 

Kommunikationswegen an vielen Projekten beteiligt bzw. wird informiert und bzgl. der 

Gleichbehandlungsfragen eingebunden. Der Gleichbehandlungsbeauftragte ist in seiner 

Aufgabenwahrnehmung vollkommen unabhängig. Er hat Zugang zu allen Informationen, 

über die die beiden Unternehmen verfügen, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben 

erforderlich ist. Neben der regelmäßigen Kommunikation mit der Unternehmensleitung, 

werden Koordinationssitzungen mit den Geschäftsführern der Gesellschaften abgehal-

ten. 
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C. Der Netzbetrieb  
 

I. Aufbauorganisation Netzbetrieb 
 

Die Aufbauorganisation des Unternehmens mit den verantwortlichen Personen des Netz-

betriebes wird über ein Organigramm dargestellt. Die wesentlichen operativen und stra-

tegischen Aufgaben zur Durchführung des Netzbetriebs werden in der SWG Netz ausge-

führt. 

 

Alle operativen und unterstützenden Aufgaben werden im Auftrag der SWG Netz durch 

die Abteilungen Technik, Finanzen sowie Shared Service durchgeführt. Die Abteilung 

Vertrieb agiert IT-technisch sowie räumlich strikt getrennt von den anderen Abteilungen.  

 

II. Veränderungen in der Aufbauorganisation des Netzbetriebs 
 

Die Aufbauorganisation der SWG und der SWG Netz im Berichtszeitraum sind im Orga-

nigramm im Anhang an dieses Dokument abgebildet. Die Abteilung Finanzen wurde be-

reits vor einigen Jahren aufgeteilt in zwei Abteilungen Finanzen und eine weitere Abtei-

lung Shared Service. Beide Abteilungen erbringen nach Regeln des Gleichbehandlungs-

programms interne kaufmännische Dienstleistungen sowohl für den Vertrieb als auch für 

den Netzbetrieb Strom und Gas.  

 

III. Veränderungen bei der Aufgabenzuordnung im Netzbetrieb 
 

Die Betriebsführung des Gasnetzes wird vollumfänglich mit eigenem Personal bewältigt. 

Über einen Betriebsführungsvertrag erbringt die Westenergie Netzservice GmbH sämtli-

che Dienstleistungen, die für einen ordnungsgemäßen Stromnetzbetrieb notwendig sind. 

Ausnahmen bilden das Assetmanagement, das Regulierungsmanagement, das Zähler- 

und Messwesen sowie die Kundenbetreuung bzgl. des Hausanschlusswesens, die ei-

gene Mitarbeiter der SWG Netz bzw. der SWG ausführen. 

 

Somit ist für das konventionelle Zähler- und Messwesen und auch das des grundzustän-

digen Messstellenbetreibers (gMSB) nach dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) die 

SWG Netz formal zuständig. Die SWG Netz ist der gMSB und hat dies der Bundesnetz-

agentur (BNetzA) zum 30.06.2017 angezeigt. Die buchhalterische Trennung des grund-

zuständigen Messstellenbetriebes von den sonstigen regulierten Netzbetreiberaktivitäten 

wird seit Inkrafttreten des MsbG sichergestellt. 

 

Zur Umsetzung eines vollwertigen Smart Meter Rollout sind Dienstleistungsverträge mit 

der Westenergie Metering GmbH abgeschlossen worden. Diese beinhaltenen Leistungen 

des Gateway Administrators, das Management für externe Marktteilnehmer (EMT) sowie 

die Gerätebeschaffung. 
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D. Bericht über die nach § 7a Abs. 5 Satz 1 EnWG getroffenen 
Maßnahmen des vergangenen Kalenderjahres 
 

I. Maßnahmen zur Sicherstellung des diskriminierungsfreien Netzbetriebs 
 

Shared Service 
 

Bedingt durch die Größenordnung des Unternehmens werden kaufmännische Aufgaben 

für alle Marktrollen zentral in Form von gemeinsamer Dienstleistungserbringung („Shared 

Service“) erbracht und sowohl von der SWG Netz als auch von der SWG in Anspruch 

genommen.  

 

Hierbei wurde eine klare Trennung nach Netz und Vertrieb vorgenommen und der orga-

nisatorische sowie informatorische Ablauf geregelt. Die Mitarbeiter/innen der Abteilungen 

Finanzen sowie Shared Service verhalten sich entsprechend des Gleichbehandlungspro-

gramms so, dass Informationen des Netzes diskriminierungsfrei an Lieferanten und 

Dienstleister weiterzugeben sind.  

 

Die Mitarbeiter/innen sind außerdem so geschult, dass bei persönlichen oder telefoni-

schen Anliegen sofort geklärt wird, ob Informationen vom Vertrieb oder Netz gewünscht 

werden. So wird sichergestellt, dass das Kundenzentrum sowie das Forderungsmanage-

ment und das Inkasso bei Kundenkontakt sicherstellen, dass eine Verwechselungsgefahr 

ausgeschlossen ist. 

 

Die Geschäftsbögen und Formulare der beiden Gesellschaften unterscheiden sich in ih-

rer Struktur deutlich voneinander, damit der unterschiedliche Absender klar erkennbar ist. 

 

Der Internetauftritt der beiden Gesellschaften findet jeweils mit einer eigenständigen Cor-

porate Identity statt. Es gibt einen Link auf der Homepage der SWG zum örtlichen Netz-

betreiber sowie einen „Absprung“ zum digitalen Hausanschlussprozess, welcher auf der 

Netzhomepage ausgeführt wird. Auf der Homepage der SWG Netz werden alle rechtlich 

relevanten Informationspflichten diskriminierungsfrei dargestellt. 

 

Der Internetauftritt der Netzgesellschaft wurde im Jahr 2024 erneut überarbeitet. 
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Zum Vergleich die beiden Layouts der Homepages:  

 
Abbildung 1: Internettauftritt der Stadtwerke Geldern GmbH 

 

 
Abbildung 2: Internetauftritt der Stadtwerke Geldern Netz GmbH 
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Gleichbehandlungsprogramm 
 

Neue Mitarbeiter erhalten zu Beginn ihrer Tätigkeit durch die Personalabteilung unter an-

derem das „Gleichbehandlungsprogramm“ ausgehändigt. Der Erhalt des Gleichbehand-

lungsprogramms ist in Abstimmung mit der Arbeitnehmervertretung von jedem Mitarbei-

ter zu quittieren. 

Im Vorjahr hat der Gleichbehandlungsbeauftragte Schulungsunterlagen erstellt. Alle Mit-

arbeiter wurden aufgefordert, diese Schulung über ein Onlineportal zu bearbeiten und zu 

bestätigen. Die Schulung muss von allen Mitarbeitern alle 24 Monate wiederholt werden. 

 

Das EnWG mit den Unbundling-Bestimmungen nach §§ 6-7b EnWG sowie das Gleich-

behandlungsprogramm haben den Charakter einer arbeitsvertraglichen Zusatzvereinba-

rung. In Folge dieser schon immer bestehenden hohen Anforderungen an das Verhalten 

der Mitarbeiter sind in der Konsequenz keine Verstöße gegen das Gleichbehandlungs-

programm aufgetreten, sodass im Berichtszeitraum von Unternehmensseite keine Sank-

tionen ausgesprochen werden mussten. 

 

Marktkommunikation 
 

Wir haben die Verfahrensregulierungen zur Marktkommunikation seit ihrer jeweiligen In-

kraftsetzung und in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung vollständig umgesetzt: 

 

• BK6-22-128 „Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität“ (GPKE) 

• BK6-22-128 „Wechselprozesse im Messwesen Strom“ (WiM Strom) 

• BK6-20-160 „Marktregeln für die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom“ 

(MaBiS) 

• BK6-20-160 „Marktprozesse für erzeugende Marktlokationen (Strom)“ 

• BK7-06-067 „Geschäftsprozesse Lieferantenwechsel Gas“ (GeLi Gas) 

• BK7-14-020 „Umsetzung des Netzkodex Gasbilanzierung“ (GaBi Gas 2.0) 

• BK6-20-059 „Kommunikationsprozesse Redispatch“ 

• BK6-20-059 „Bilanzierungsmodell und Bestimmung der Ausfallarbeit“ 

• BK6-20-061 „Informationsbereitstellung für Redispatch-Maßnahmen“ 

• BK6-17-042 Anpassung der Standardverträge an die Erfordernisse des Gesetzes 

zur Digitalisierung der Energiewende (MsbG) für „Messstellenbetreiberrahmenver-

träge“ 

• BK7-17-026 Anpassung des Messstellenrahmenvertrags für den Gassektor an die 

Erfordernisse des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende 

• BK6-18-032 Anpassung der Vorgaben zur elektronischen Marktkommunikation an 

die Erfordernisse des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende 

(„MaKo2020“) 

• BK6-20-160 Festlegungsverfahren zur Weiterentwicklung der Netzzugangsbedin-

gungen Strom“ („MaKo 2022“) 

• Das Inkrafttreten überarbeiteter Nachrichtentypversionen zum 01.04. und zum 

01.10. 
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Die überarbeiteten Nachrichtentypversionen sind zum 3. April 2024 in Kraft getreten und 

wurden von der Stadtwerke Geldern Netz GmbH fristgerecht umgesetzt. Die beiden 

EDI@Energy-Dokumente „Regelungen zum Übertragungsweg AS4, Version 2.1“ und 

„Regelungen zum Übertragungsweg, Version 1.7“ sind am 1. April 2024  

in Kraft getreten und wurden Stadtwerke Geldern-seitig entsprechend umgesetzt.  

  

Aufgrund des BNetzA-Beschlusses BK6-21-282 sind die Marktpartner in der Sparte 

Strom seit 1. Oktober 2023 mit einer Übergangsfrist von sechs Monaten zum 1. April 

2024 verpflichtet, die Marktkommunikation über den Übertragungsweg AS4 durchzufüh-

ren. AS4 steht für ein sicheres Nachrichtenprotokoll, das auf Webservices basiert.  

Vor der Einführung von AS4 wurde die elektronische Marktkommunikation Strom aus-

schließlich über E-Mails unter Verwendung von S/MIME abgewickelt.  

 

Am 1. Oktober 2024 sind die Codeliste der Lokationsbündelstruktur sowie die Anpassun-

gen in den entsprechenden Formaten in Kraft getreten. Ein Lokationsbündel fasst alle 

Markt- und Messlokationen zusammen, die messtechnisch in Beziehung zueinanderste-

hen. Zudem sind technische Ressourcen in der Lokationsbündelstruktur enthalten. Seit 

Inkrafttreten können Lokationsbündel in der Marktkommunikation zwischen der Stadt-

werke Geldern Netz GmbH und anderen Marktpartnern ausgetauscht werden. An-

schlussbedingungen und physikalische Abhängigkeiten werden damit für alle Markt-

partner transparent und nachvollziehbar. Seit dem obengenannten Termin werden bei 

der Stadtwerke Geldern Netz GmbH die Lokationsbündel gemäß den Prozessvorgaben 

in den Anmelde- und Änderungsbestätigungen mitgegeben. Der Initialversand für alle vor 

dem 1. Oktober 2024 bereits bestehenden Lokationsbündel an die Lieferanten und Mess-

stellenbetreiber hat im Berichtszeitraum begonnen.  

 

Das BNetzA-Festlegungsverfahren zum beschleunigten werktäglichen Lieferantenwech-

sel in 24 Stunden (LFW24) wurde am 21. März 2024 abgeschlossen. Demnach sollte ab 

dem 4. April 2025 der LFW24 nach dem Beschluss BK6-22-024 nebst Anlagen abgewi-

ckelt werden, obwohl nach § 20a Absatz 2 EnWG die entsprechenden europäischen Re-

gelungen erst zum 1. Januar 2026 umgesetzt werden müssen.  

 

Die Stadtwerke Geldern Netz GmbH hat gemeinsam mit der Branche wiederholt darauf 

gedrängt, die Umsetzung auf den 1. Oktober 2025 zu verschieben. Am 6. Dezember 2024 

hat die BNetzA mitgeteilt, dass sie der Branche eine um zwei Monate verlängerte Test- 

und Implementierungsphase ermöglicht und die operative Umsetzung der BNetzA-Fest-

legungen für einen Lieferantenwechsel in 24h Strom auf den 6. Juni 2025 verlegt. Dazu 

hat die BNetzA am 06.12.2024 die entsprechende Mitteilung Nr. 4 zur Festlegung für 

einen beschleunigten werktäglichen LFW24 veröffentlicht. Die operative Verschiebung 

umfasst sowohl den 24h-Lieferantenwechsel als auch die Datenübermittlung von Zähler-

standsgängen.  

 

Nach der Festlegung zur Anpassung der Marktkommunikation zur Realisierung der nach 

dem MsbG geforderten Übermittlung von Zählerstandsgängen (Datenübermittlung ZSG), 

BK6-24-174, sollten die Netzbetreiber und Messstellenbetreiber spätestens ab dem 1. 
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Dezember 2024 die Umstellung aller von dieser Festlegung betroffenen Marktlokationen, 

deren Messlokationen vollständig mit intelligenten Messsystemen ausgestattet sind, in 

geeigneter Weise und unter Nutzung der bereits vorhandenen massengeschäftstaugli-

chen Prozesse und Datenformate auf die Bilanzierung mit Viertelstundenwerten vorbe-

reiten. Die Stadtwerke Geldern Netz GmbH hat im Berichtszeitraum die Vorbereitungen 

für die fristgerechte Übermittlung der Zählerstandsgänge aufgenommen mit dem Ziel, 

diese bis zur Erfüllung der neuen Terminierung zum 6. Juni 2025 vollständig abzuschlie-

ßen.  

 

Die Änderungsfassung der Kooperationsvereinbarung Gas vom 22. März 2024 (KoV Gas 

XIV) ist mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 in Kraft getreten. Aus Netzbetreibersicht gab 

es fast ausschließlich Angleichungen mit anderen Dokumenten (z. B. Zuordnung der 

Mengen Anwendungshandbuch Mehr-/Mindermengen, Datenversand an MGV für Si-

cherheitsplattform, Leitfaden Krisenvorsorge) und redaktionelle Anpassungen/Klarstel-

lungen. 

 

Einzig ein Thema zur Bilanzkreiszuordnung war separat zu lösen: Es besteht die Ver-

pflichtung des jeweiligen Verteilnetzbetreibers, den Bilanzkreisverantwortlichen zu infor-

mieren, soweit eine Bilanzkreisnummer/Sub-Bilanzkontonummer (SBK) nach § 3 Ziffer 4 

Anlage 3 KoV Gas XIV von einem weiteren Transportkunden in einem Verteilnetz genutzt 

wird. Für die Zuordnung von weiteren Ausspeisepunkten besteht diese Pflicht nicht.  

 

Die Stadtwerke Geldern Netz GmbH hat im Berichtsjahr alle technischen Anforderungen 

für die Implementierung der ESA-Prozesse umgesetzt, sodass Energiedaten durch re-

gistrierte Energieserviceanbieter (ESA) beim Messstellenbetrieb abfragt werden können. 

Bisher hat sich kein registrierter Energieserviceanbieter über die Seite der Stadtwerke 

Geldern Netz GmbH angemeldet und die Messdatenbereitstellung für ihre Kunden be-

auftragt.  

 

Anschluss und Einspeisemanagement von EEG bzw. KWK-Anlagen  
 

Die Anzahl von EEG-Anlagen hat sich im Berichtszeitraum auf 2.256 mit einer Gesamt-

leistung von 58.633 kW erhöht. Der Zuwachs ergab sich durch die Inbetriebnahme div. 

PV-Anlagen. Weitere 49 KWK-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 3.293 kW dienen 

vorwiegend der Strom- und Wärmeerzeugung für den Eigenbedarf. 

 

Bisher konnten alle konventionellen Netzanschlussbegehren als auch diese für EEG bzw. 

KWK-Anlagenbetreiber im Gebiet Geldern zeitnah erfüllt werden. Da es zu keinen Kapazi-

tätsproblemen kam, musste im Berichtszeitraum noch keine Leistungsreduzierung vorge-

nommen werden. 

 

Netzengpässe 
 

Im Berichtszeitraum waren wie in den Vorjahren keine Leistungsreduzierungen bei EEG-

Einspeisern, die auf Engpässe im Netz der SWG-Netz zurückzuführen sind, notwendig. 
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Die Netzinfrastruktur in Geldern hat sich durch hohe Investitionen der letzten Jahre, bei-

spielsweise durch Abbau der Freileitungen, deutlich verbessert. Mit dem derzeit erreich-

ten Verkabelungsgrad von ca. 95,9 %, verbunden mit 310 Trafostationen ist das Netz für 

die derzeitige Einspeiseleistung gut aufgestellt.  

 

Für die ggf. erforderlichen Maßnahmen zur Reduzierung von Einspeisungen existiert ein 

detaillierter Prozessablauf. Dieser ist bereichsübergreifend sowohl für die Netzführung, 

das operative Assetmanagement als auch den Bereich Netznutzung/Netzzugang gültig 

und stellt sicher, dass in allen Fällen eine diskriminierungsfreie Behandlung der Einspei-

ser gewährleistet wird. 

 

Abschaltung nach Aufforderung durch den Übertragungsnetzbetreiber 
 

Zwischen dem VNB SWG Netz und dem vorgelagerten Netzbetreiber der Westnetz 

GmbH existiert ein so genannter „Kaskadenvertrag“. Dieser orientiert sich an der „Ver-

einbarung über die Anwendung des BDEW/VKU-Leitfaden für unterstützende Maßnah-

men von Stromnetzbetreibern - Kommunikations- und Anwendungsleitfaden zur Umset-

zung der Systemverantwortung gemäß §§ 13 Abs. 2, 14 Abs. 1 und 14 Abs. 1c EnWG“. 

Für die Thematik liegt allen beteiligten Organisationseinheiten eine detaillierte Prozess-

beschreibung vor. 

 

Nach Verabschiedung der Anwendungsregel VDE-AR-N 4140 zur Kaskadierung in 2017 

hat die Westnetz GmbH ihren nachgelagerten Netzbetreibern zunächst im November 

2018 eine Kaskadierungsvereinbarung zur Umsetzung der geänderten Anforderungen ab 

01.02.2019 angeboten. In enger Abstimmung mit der Westnetz GmbH wurde seitdem 

insbesondere an der effizienteren Gestaltung des Kommunikationsprozesses zur Kas-

kade gearbeitet. Die daraus resultierende überarbeitete Kaskadierungsvereinbarung 

führte zu einem neuen Kaskadierungsprozess mit telefonischer Alarmierung und auto-

matisierter individueller Kaskaden-Anforderung per E-Mail an nachgelagerte Netzbetrei-

ber. 

 

Bei einer Abschaltung auf Anweisung des vorgelagerten Netzbetreibers wird der Lastab-

wurf nach den Auslösestufen des automatischen Unterfrequenzschutzes manuell durch-

geführt. Soweit technisch möglich, wird bei mehrfachem bzw. lang andauerndem Ab-

schalterfordernis eine rollierende Abschaltung angewendet. Es gab im Jahr 2024 keine 

Abschaltungen auf Anweisung des vorgelagerten Netzbetreibers. 

 

Am 30.06.2021 wurde ein Dienstleitungsvertrag mit der Westenergie „über die Implemen-

tierung und Umsetzung der Prozesse gemäß Redispatch 2.0 im Netzgebiet der Stadt-

werke Geldern GmbH geschlossen. 

 

Zum 01.03.2022 wurde die „Mitteilung über den Beginn des bilanziellen Ausgleichs von 
Redispatch-Maßnahmen durch den Verteilnetzbetreiber“, durch die Stadtwerke Geldern 
Netz GmbH an den BDEW gemeldet. 
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Konsultation der Technischen Anschlussbedingungen (TAB) 
 
Netzbetreiber sind nach § 19 Abs. 1 und 2 EnWG verpflichtet, technische Mindestanfor-

derungen für den Netzanschluss festzulegen. Die Pflicht zur Konsultation besteht nach 

einer entsprechenden Änderung des EnWG seit dem 01.01.2017 für die netzbetreiberin-

dividuellen technischen Anschlussbedingungen Strom nicht mehr, für die netzbetreiber-

individuellen technischen Anschlussbedingungen Gas besteht die Konsultationspflicht 

nun neu.  

 

Die SWG Netz hat in 2024 neue Technische Anschlussbedingungen für die Mittelspan-

nung neue Technische Anschlussbedingungen Niederspannung veröffentlicht. 

 

Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) 
 

Mit dem Inkrafttreten des MsbG als wesentlicher Teil des Gesetzes zur Digitalisierung 

der Energiewende hatte die Stadtwerke Geldern Netz GmbH bereits in 2017 begonnen, 

sich konkret auf die veränderten Aufgaben als grundzuständiger Messstellenbetreiber 

vorzubereiten und entsprechende laufende Umsetzungsprojekte voranzutreiben. Den ge-

setzlichen Vorschriften entsprechend hatte die Stadtwerke Geldern Netz GmbH schon im 

Jahr 2018 begonnen Anlagen mit modernen Messeinrichtungen und intelligenten Mess-

systemen auszustatten. Die Stadtwerke Geldern Netz GmbH baut bereits seit 2018 mo-

derne Messeinrichtungen zu den veröffentlichten Konditionen ein. 

 

Mit der Feststellung der technischen Möglichkeit nach § 30 MsbG durch das Bundesamt 

für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) am 24.02.2020 war der Rollout bereits für 

intelligente Messsysteme in den von der Festlegung betroffenen Fallklassen gestartet. 

Am 20.05.2022 hat das BSI die Feststellung der technischen Möglichkeit aufgehoben und 

zeitgleich die BSI-Feststellung entsprechend § 19 Abs. 6 MsbG veröffentlicht. 

 

Am 27.05.2023 trat das Gesetz zum Neustart der Energiewende in Kraft, womit auch das 

MsbG novelliert wurde. Die technische Möglichkeit bedarf seitdem keiner separaten 

Markterklärung mehr. Der Rollout erfolgte im Berichtszeitraum in allen verpflichtenden 

Bezugsfallklassen und bei Einspeisern bis 25 kW im Rahmen des agilen Rollouts nach § 

31 MsbG. 

 

Die Stadtwerke Geldern Netz GmbH stellt als grundzuständiger Messstellenbetreiber ge-

mäß § 3 Abs. 4 S. 2 MsbG die Unabhängigkeit des grundzuständigen Messstellenbe-

triebs für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme von anderen Tätig-

keitsbereichen der Energieversorgung über die buchhalterische Entflechtung in entspre-

chender Anwendung des § 6b EnWG sicher. 

Mangels eines allgemein festgelegten Messstellenvertrages schließt die Stadtwerke Gel-

dern Netz GmbH mit den in ihrem Netzgebiet aktiven Lieferanten Messstellenverträge, 

die auf der Basis des BDEW-Vertragsmusters beruhen, um diesen Lieferanten auch künf-

tig in gewohnter Art und Weise im Ergebnis eine integrierte Abrechnung aller Leistungen 

seitens der Lieferanten an die Letztverbraucher zu ermöglichen. 21 Lieferanten haben 

den entsprechenden Vertragsschluss abgelehnt, in diesen Fällen nimmt die Stadtwerke 
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Geldern Netz GmbH eine direkte Abrechnung der Entgelte gegenüber dem Anschluss-

nutzer vor. 

 

Der Messstellenvertrag regelt den Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtungen 

und intelligente Messsysteme im Bereich Elektrizität. Die Stadtwerke Geldern Netz 

GmbH hat ihren Messstellenvertrag Strom, der an das aktuelle Muster des BDEW ange-

lehnt ist, diskriminierungsfrei allen Lieferanten angeboten. 

 

Hausanschlüsse und Baumaßnahmen 
 

Der Hausanschlussprozess ist so aufgestellt, dass Kunden Angebote für Gas- und Strom-

hausanschlüsse von der Netzgesellschaft und Angebote über die Erstellung eines neuen 

Trinkwasseranschlusses von der SWG erhalten. Sämtliche Netzbaumaßnahmen von 

Hauptleitungen und Hausanschlüssen im Bereich Gas und Wasser sind unter der Home-

page: www.swgeldern-netz.de veröffentlicht. 

 

Rentabilitätskontrolle  
 

Die Stadtwerke Geldern GmbH ist die einzige Gesellschafterin der Stadtwerke Geldern 

Netz GmbH. Als solche nimmt sie ihre Aufgaben zur wirtschaftlichen Leitung und Rentabi-

litätskontrolle gemäß § 7a Abs. 4 S. 3 EnWG gegenüber der Netzbetreiberin Stadtwerke 

Geldern Netz GmbH in zulässiger Weise wahr und übt insoweit ihre Gesellschafterfunktion 

und die damit verbundenen gesetzlichen Kontrollrechte sowie darüber hinaus Tätigkeiten 

im Sinne von koordinierenden Funktionen und Bearbeitung von gruppenübergreifenden 

Fragestellungen aus.  Weisungen der Stadtwerke Geldern GmbH zu einzelnen Bauvorha-

ben erfolgen nicht. Damit hält sich die Stadtwerke Geldern GmbH im Rahmen der Wirt-

schaftlichkeitskontrolle in Bezug auf die für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des 

Netzes erforderlichen Vermögenswerte an die Bestimmungen des § 7a Abs. 4 EnWG. 

 

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Geldern GmbH lässt sich im Rahmen der jährlichen Auf-

sichtsratssitzungen über alle gesetzlich und satzungsmäßig erforderlichen Vorfälle, insbe-

sondere über den Gang der Geschäfte, grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik sowie 

zur Lage und Entwicklung der Gesellschaft unterrichten. Dazu gehören auch die Umsatz- 

und Ergebnisentwicklung sowie die strategischen Ziele der Gesellschaft. 

 

Grundsätzlich bedürfen zustimmungsbedürftige Geschäfte der Stadtwerke Geldern Netz 

GmbH der Zustimmung ihrer Gesellschafterversammlung. Durch deren Gesellschafterver-

sammlung zustimmungsbedürftige Geschäfte der Stadtwerke Geldern Netz GmbH, die 

auch zustimmungsbedürftige Geschäfte der Stadtwerke Geldern GmbH sind, bedürfen im 

Ergebnis damit auch der Zustimmung des Aufsichtsrats der Stadtwerke Geldern GmbH. 

Dabei wird berücksichtigt, dass gemäß § 7a EnWG die Geschäftsführung der Stadtwerke 

Geldern Netz GmbH in ihren Handlungsbefugnissen im Hinblick auf Betrieb, Wartung und 

Ausbau des Verteilnetzes frei von Weisungen ist. 
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Die Stadtwerke Geldern Netz GmbH legt ihrer Gesellschafterversammlung einmal jährlich 

ihre auf das kommende Geschäftsjahr bezogene umfassende Wirtschaftsplanung zur Be-

schlussfassung vor. Die Einhaltung der von der Gesellschafterversammlung freigegebe-

nen Finanz-Budgets wird unterjährig von der Stadtwerke Geldern GmbH überwacht. Dabei 

dient die Nachverfolgung durch die Stadtwerke Geldern GmbH wesentlich der Kontrolle 

derjenigen Finanzziele, zu deren Realisierung sich die Stadtwerke Geldern Netz GmbH 

selbst gegenüber ihrer Mutter, der Stadtwerke Geldern GmbH, verpflichtet hat. 

 

Kalkulation und Veröffentlichung der Netzentgelte 
 

Im Berichtszeitraum wurden bei der SWG Netz die Netzentgelte unter Berücksichtigung 

der Bestimmungen des EnWG, der Netzentgeltverordnungen Strom (StromNEV) bzw. 

Gas (GasNEV) sowie der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) ermittelt.  

 

Gemäß § 20 Abs. 1 EnWG wurden von der SWG Netz für das Kalenderjahr 2024 die 

voraussichtlichen Netzentgelte für das Strom- und Gasverteilnetz am 15.10.2023 im In-

ternet veröffentlicht. 

 

Die endgültigen Netzentgelte wurden gemäß § 27 StromNEV und GasNEV für das Strom- 

und Gasverteilnetz am 22.12.2023 im Internet veröffentlicht. Im Bereich Gas wurden die 

endgültigen Netzentgelte am 18.12.2023 im Internet veröffentlicht. Bei der Kalkulation der 

Netzentgelte für 2024 wurden die Hinweise der Regulierungskammer des Landes NRW 

für VNB zur Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2024 zur Bestimmung 

der Netzentgelte berücksichtigt. 

 

Dabei wurde wie üblich durch den Netzbetreiber prozessual sichergestellt, dass die Ent-

geltbildung in der Anreizregulierung unbundlingkonform durchgeführt wird sowie die Ver-

öffentlichung der Preisblätter diskriminierungsfrei erfolgt. Die Prozesse haben keinerlei 

Schnittstellen zu wettbewerblichen Bereichen. Darüber hinaus ist gewährleistet, dass 

keine wirtschaftlich sensiblen Informationen vor der Veröffentlichung der Preisblätter in 

unzulässiger Weise an irgendwelche wettbewerblichen Bereiche gelangen. Seitens der 

Netzgesellschaft wurde eine Mittelfristplanung mit Erfolgs-, Bilanz- und Investitionspla-

nung für die Jahre 2025 bis 2029 erstellt. 

 

Technisches Sicherheitsmanagement (TSM) erneut bestätigt 
 

Als Betreiber sogenannter kritischer Infrastrukturen sind die Unternehmen der Gas-, 

Wasser- und Stromversorgung mit einer krisensicheren Aufbau- und Ablauforganisation 

zu versehen. Dies stützt sich u.a. auf ein Risiko- und Krisenmanagementsystem nach 

DVGW/ VDE -Regelwerk, insbesondere auf die technischen Regeln G 1000, W 1000 und 

S 1000. Das Technische Sicherheitsmanagement-Konzept (TSM) hat für die staatliche 

Energieaufsicht einen hohen Stellenwert und genießt eine große Akzeptanz. Bei den 

Energieaufsichten der Länder ist das TSM als ein wesentlicher Baustein der Selbstregu-

lierung und Selbstüberwachung der Energiewirtschaft anerkannt. Die Erfahrungen der 
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TSM-Prüfungen zeigen, dass das TSM ein geeignetes und kostengünstiges Manage-

mentinstrument ist, um die technische Sicherheit in den Versorgungsunternehmen zu do-

kumentieren. 

 

Beide Unternehmen, die Stadtwerke Geldern GmbH sowie die Stadtwerke Geldern Netz 

GmbH haben das TSM-Überprüfungsverfahren des DVGW (Gas, Wasser) sowie nun 

auch erstmalig des VDE (Strom) durchgeführt. Die Verbände DVGW und VDE bestätig-

ten den Unternehmen nach einer Prüfung in 2021, dass diese in den Bereichen der 

Gas-, Wasser- und Stromversorgung weiterhin gut aufgestellt sind. Die Zertifizierung gilt 

für beide Unternehmen bis 2027. 

 

Informations-Sicherheits-Managementsystems (ISMS)  
 

Betreiber von Energieversorgungsnetzen sind laut EnWG verpflichtet, die für einen si-

cheren Netzbetrieb notwendigen Telekommunikations- und elektronischen Datenverar-

beitungssysteme gegen Bedrohungen zu schützen.  

 

Die SWG Netz hat dazu der BNetzA einen „Ansprechpartner IT-Sicherheit“ und dessen 

Kontaktdaten benannt. Im Bereich Gas wird eine Messwertüberwachung mit entspre-

chender Hard- und Software eingesetzt. Im Jahr 2024 wurde ein ISMS eingeführt. Die 

Zertifizierung  dafür erhielt die SWG-Netz in 2024. Ebenfalls wurde die SWG als Betriebs-

führer für die SWG Netz mit zertifiziert.  

 

Durch die Auslagerung der Betriebsführung bzw. Netzführung im Stromnetz an die West-

netz GmbH bestand bis 2024 für das Stromnetz keine Pflicht zur Zertifizierung. Durch die 

Änderung der Zertifizierungspflicht ist bei der SWG Netz und bei der SWG ebenfalls ein 

ISMS im Strombereich eingeführt und auditiert worden.    

 

Im Zuge der Gatewayadministrations hat uns die e.kundenservice Netz GmbH (EKN) die 

Einhaltung des IT-Sicherheitskataloges und die Erfüllung der Sicherheitsanforderungen 

zugesichert. Das Informationssicherheits-Managementsystem der e.kundenservice Netz 

GmbH wurde gemäß IT-Sicherheitskatalog nach § 11 Absatz 1a EnWG a, 30.Oktober 

2020, erfolgreich zertifiziert.  

 

Folgend die Erklärung, warum die Zertifikate nun namentlich der EKN zugeordnet sind: 

„Die e.kundenservice Netz (EKN) und Westnetz/Westenergie Metering haben beschlos-

sen, ihre Kompetenzen in der Smart-Meter-Gateway-Administration (GWA) zu bündeln 

und einen gemeinsamen GWA-Betrieb für den E.ON-Konzern auszuprägen. 

Aufbauend auf ihren Erfahrungen haben die Konzerngesellschaften für den gemeinsa-

men GWA-Betrieb ein „best of both worlds“ (das Beste aus zwei Welten) aus ISMS, Pro-

zess-/Systemlandschaft und operativer Organisation umgesetzt. Als GWA-System wird 

der robotron GWA-Manager eingesetzt. Eine erfolgreiche Zertifizierung nach ISO/IEC 

27001 durch die datenschutz cert GmbH hat dies bestätigt. Seit dem 1. Januar 2021 wird 

der GWA-Betrieb unter einem gemeinsamen ISMS durchgeführt. Das Zertifikat ist na-

mentlich der EKN zugeordnet.“ 
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Ausbau der IT für netzrelevante Prozesse 
 

Eine Analyse der Prozesse in der Technik hat deutlich gemacht, dass eine IT–

Unterstützung dringend erforderlich ist. Das seit langem bestehende Grafische Informa-

tionssystem wurde einer Migration auf eine neue Plattform unterzogen. Diese neue Platt-

form ermöglicht eine Portalgestützte Planauskunft für Netzkunden.  

 

Zusätzlich wurden die Daten anschießend genutzt, um ein Betriebsmittelinformationssys-

tem (BIS) mittels der Software Lovion aufzubauen. Das BIS ermöglicht die Instandhal-

tungs- und Wartungsaufgaben effizienter und transparenter abzuwickeln.  

 

Mit den zusätzlichen eingeführten Modulen Lovion Work und Task stehen im Mittelpunkt 

die effiziente und flexible Verteilung der Arbeiten auf die Mitarbeiter. Die für die Durch-

führung der Arbeiten erforderlichen Informationen stehen den Mitarbeitern vom System 

digital und ohne Medienbrüche via Tablet zur Verfügung. Im nächsten Schritt erfolgte 

mittels eines Workforcemanagementsystems die georeferenzierte Zuordnung der gestell-

ten Aufgaben an die jeweiligen Mitarbeiter.  

 

Das Lovion Modul „Meter“ kam zur gezielten Durchführung des Turnuswechsels und der 

Zählerstanderfassung im Bereich Strom, Gas, Wasser und Wärme mit gleichzeitiger Do-

kumentation der Arbeitsschritte zum Einsatz. Die Synchronisation der Daten in die Gerä-

tedatenbank SAP ISU wird zum großen Teil voll automatisiert durchgeführt. 

 

Anmeldung von Netzanschlüssen, Erzeugungsanlagen und Verbrauchern 

sowie Inbetriebnahmen  
 

Seit Ende 2023 ist es für den Kunden möglich alle Anmelde- und Inbetriebnahmepro-

zesse digital auf der Netzhomepage zu beantragen. Die Beauftragung durch den Kunden, 

die Steuerung der Prozess-Schritte und Dienstleister im Hintergrund läuft ebenfalls voll 

digital und wird von den Mitarbeitern aus dem Shared Service und dem Netzvertrieb ge-

steuert.  

 

Der Vertrieb der Stadtwerke Geldern wird an keiner Stelle eingebunden und hat auch 

keinen Zugriff auf Daten oder Prozessschritte aus dem Hausanschlussportal.  

 

Die Inbetriebnahmen werden seit 2023 über ein Inbetriebsetzungsportal durchgeführt. 

Auch hier ist ein durchgängig digitaler Weg umgesetzt worden. Eine Inbetriebnahme 

durchführen, kann nur ein qualifizierter Installateurbetrieb, welche bei uns oder einem 

anderem Netzbetreiber gelistet ist.  

Die Implementierung der Anforderungen aus den Festlegungen zum § 14a EnWG mit 

Bezug auf die Anmeldung von Anlagen wurde im Jahr 2024 ebenfalls in das Portal über-

führt.  Somit können die Kunden die Anlagen bei der Stadtwerke Geldern Netz GmbH 

melden, die unter den § 14a EnWG in Verbindung mit den entsprechenden BNetzA Fest-

legungen fallen sowie die entsprechenden Auswahlentscheidung treffen. 
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Abbildung : Hausanschluss-Prozess 

 

Ladesäuleninfrastruktur 
 

Im Netzgebiet der SWG Netz sind Ladesäulenbetreiber aktiv, deren Ladesäulen von der 

SWG Netz angeschlossen wurden bzw. werden. Zu den Ladesäulenbetreibern gehört die 

SWG, welche unter anderem Ladepunkte im öffentlichen Raum für Mobilitätsanwendun-

gen zur Verfügung stellt; diese Ladesäulen stehen im Eigentum der SWG. Die SWG Netz 

selbst ist weder Eigentümer noch Bertreiber von im öffentlichen Raum befindlichen La-

desäulen. 

 

Die SWG Netz nutzt Ladepunkte an ihren eigenen und angemieteten Verwaltungs- und 

Betriebsstandorten, um ihre teilweise elektrische Fahrzeugflotte aufzuladen. Diese Lade-

säulen sind nicht öffentlich zugänglich. Sie stehen im Eigentum der SWG. Alle Lade-

punkte werden als elektrische Betriebsmittel vom jeweiligen Standortmanagement der 

SWG Netz instand gehalten.  

 

PV-Anlagen 
 
Die SWG Netz betreibt und besitzt keine eigenen Photovoltaik-Anlagen. 
 

Speicheranlagen 
 
Es stehen keine Speicheranlagen im Eigentum der Stadtwerke Geldern Netz GmbH oder 
werden durch diese betrieben. 
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Krisenvorsorge Gas 
 
Am 30. März 2022 wurde die Frühwarnstufe (erste Stufe) des Notfallplans Gas durch das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) ausgerufen. Dadurch wurde 

auf eine Möglichkeit zur Verschlechterung der Erdgasversorgungssituation hingewiesen 

und ein interdisziplinäres Krisenteam durch das BMWK einberufen. Am 23. Juni 2022 

wurde daraufhin die Alarmstufe (zweite Stufe) des Notfallplans Gas ausgerufen. Wie be-

reits in der ersten Stufe werden weiterhin marktbasierte Maßnahmen in der Alarmstufe 

eingesetzt, um die Erdgasversorgung insbesondere für geschützte Kunden sicherzustel-

len.  

 

Reichen im Fall eines Engpasses, die durch die Fernleitungsnetzbetreiber einzuleitenden 

Schritte nicht aus, sind die Verteilnetzbetreiber im Rahmen ihrer Systemverantwortung 

berechtigt und verpflichtet, sämtliche Ein- und Ausspeisungen in ihrem Erdgasnetz den 

Erfordernissen anzupassen. 

 

Bei der Bekämpfung von Engpasssituationen in der öffentlichen Erdgasversorgung sind 

neben den §§ 16 und 16a EnWG auch die Regelungen des § 53a EnWG zu beachten, 

die der Sicherstellung der Erdgasversorgung von geschützten Kunden, insbesondere 

Haushaltskunden, dienen. 

 

Die Stadtwerke Geldern Netz GmbH kann von den Netzkunden, die nicht zu den ge-

schützten Kunden zählen, kurzfristig die gezielte Absenkung des Erdgasbezugs verlan-

gen oder diese vorübergehend abschalten. Die Auswahl des Kreises nicht geschützter 

Kunden erfolgte nach den sachlichen Kriterien des § 53a EnWG und den Hinweisen der 

BNetzA. Dabei spielte die Lieferantenzuordnung keine Rolle. 

 

Sofern nicht das komplette Abschaltpotenzial gefordert wird, muss die Abschaltmenge 

auf die Kunden aufgeteilt werden. Die Stadtwerke Geldern Netz GmbH verteilt diese Re-

duktionsaufforderungen je Ausspeisezone sachgerecht und diskriminierungsfrei. Im Falle 

einer Gasmangellage nutzt die Stadtwerke Geldern Netz GmbH das „Krisenportal Gas“, 

eine webbasierte Anwendung für die Kommunikation mit dem vorgelagerten Netzbetrei-

ber. Die Kunden, Lieferanten werden schriftlich per E-Mail über erforderliche Maßnahmen 

informiert. 

 

Notversorgung 
 
Es gibt der der SWG Netz GmbH keine Kunden, die in die Notversorgung gekommen 

sind. 

 

Wasserstoff/Wasserstoffkernnetz 
 
Aktuell haben wir uns lediglich intern mit den Themen Wasserstoff auseinandergesetzt. 
Konkrete Planungen gibt es nicht, daher betrifft uns das Thema im Zusammenhang mit 
der Gleichbehandlung aktuell nicht. 
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Wärmewende / Kommunale Wärmeplanung 
 
Die Stadt Geldern hat die kommunale Wärmeplanung noch nicht durchgeführt. Darum 
sehen wir im Zusammenhang mit der Gleichbehandlung aktuell keinen Handlungs- und 
Berichtsbedarf.  Das wird sich vermutlich in den kommenden Jahren ändern.  
 

Datenschutz 
 

Im Hinblick auf die Komplexität der neuen Datenschutz-Grundverordnung haben wir uns 

dazu entschieden, unsere Interessen von einem externen Datenschutzbeauftragten 

wahrnehmen zu lassen. 

 

Aufgrund der großen Schnittmenge zwischen Unbundling- und Datenschutzthemen stel-

len Datenschutzmaßnahmen im Netzbereich häufig gleichzeitig auch die Unbundlingkon-

formität sicher, wobei die regulatorischen Unbundlinganforderungen gleichzeitig die zu-

lässige Verarbeitung personenbezogener Netzdaten beeinflussen. 

 

Mit der Anpassung auf die EU-DSGVO wurden diese Anforderungen an einen restriktiven 

Umgang mit personenbezogenen Daten im Netz nicht wesentlich geändert.  

 

Bei der Einbindung von Dienstleistern, die für mehrere Marktteilnehmerrollen tätig sind, 

unterstützt die gesetzlich erforderliche vertragliche Vereinbarung zur Datenverarbeitung 

ausschließlich zu Zwecken und auf Weisung des Auftraggebers, dass auch Unbund-

linganforderungen berücksichtigt werden. 

 

Maßnahmen zum informatorischen Unbundling  
 

Als Netzbetreiber trägt die SWG Netz die Verantwortung über sämtliche Daten und 

Systeme des regulierten Netzgeschäftes und sorgt auch auf der IT-Ebene dafür, 

dass das informatorische Unbundling durchgängig eingehalten wird. Für die Unbund-

ling-Konformität ist neben einer geeigneten IT-Systemstruktur gleichermaßen ein 

qualifiziertes Berechtigungskonzept von zentraler Bedeutung, das nicht nur tech-

nisch, sondern auch organisatorisch prozessual umgesetzt ist. Dies ist ebenfalls 

durch die Eigenständigkeit der SWG Netz sichergestellt. Der Anstoß zum Entzug von 

Berechtigungen beim Wechsel oder Ausscheiden von Mitarbeitern erfolgt durch den 

eigenen Personalbereich der Muttergesellschaft. Des Weiteren erfolgt davon unab-

hängig eine Bereinigung der Zugriffsrechte von Usern, die drei Monate lang nicht 

mehr aktiv auf das System zugegriffen haben. Diese müssten dann bei Bedarf eine 

neue Zulassung beantragen.  

 

Die SWG nutzt die umfangreiche SAP-Systemlandschaft des Rechenzentrums rku.it 

GmbH in Herne und ist darüber hinaus auch Gesellschafter. Die rku.it GmbH verar-

beitet für über 5 Millionen Messlokationen Daten und stellt auch die Software für den 

Bereich Rechnungswesen und Personalabrechnung zur Verfügung. Die Programme 

sind so aufgebaut, dass das informatorische Unbundling zu 100% sichergestellt ist. 
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Veröffentlichungspflichten 
 

Der Netzbetreiber ist seinen Veröffentlichungspflichten, die sich aus dem EnWG und den 

darauf basierenden Verordnungen ergeben, nachgekommen. Der Gleichbehandlungsbe-

auftragte hat keine Hinweise auf unzureichende Veröffentlichungspflichten erhalten. 

 

Unbundling-Beschwerden 
 

Im Berichtszeitraum haben weder Marktteilnehmer noch die Regulierungsbehörden Be-

schwerden hinsichtlich irgendeiner Form von Diskriminierung an den Gleichbehandlungs-

beauftragten herangetragen. 

 

Weitere Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen 
 
Im Berichtszeitraum wurden stichprobenartige Kontrollen und Überwachungen zur Ein-

haltung der Gleichbehandlung im Zuge unseres Gleichbehandlungsmanagements durch-

geführt. Dabei kamen entsprechend dem gesetzlichen Auftrag in § 7a Abs. 5 EnWG die 

Abteilungen und Mitarbeiter/innen in Betracht, die mit Tätigkeiten des Netzbetriebs be-

traut sind.  

 

Die Überprüfungen ergaben, dass keine Unsicherheiten in der praktischen Umsetzung 

des Gleichbehandlungsprogramms durch Mitarbeiter/innen bestanden. 

Neben der Überwachung werden auch die Hinweise der Mitarbeiter vom Gleichbehand-

lungsbeauftragten aufgegriffen. Die Mitarbeiter kennen ihre im Gleichbehandlungspro-

gramm verankerten Pflichten und sind aufgrund des bestehenden Vertrauensverhältnis-

ses mehrfach mit Rückfragen an den Gleichbehandlungsbeauftragten herangetreten.  

 

II. Schulungskonzept 
 

Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

Durch den Gleichbehandlungsbeauftragten wurden Schulungsunterlagen über ein Online-
portal für alle Mitarbeiter bereitgestellt. Die Schulung wird im Zweijahresrhythmus von allen 
Mitarbeitern wiederholt. Es haben alle Mitarbeiter fristgerecht die Schulungsunterlagen zu 
bestätigen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Mitarbeiter das Gleichbehandlungspro-
gramm lesen, kennen und verstehen. 
 

Schulungen des Gleichbehandlungsbeauftragten 
 

Der Gleichgebehandlungsbeauftragte hat im März 2024 und im Februar 2025 an Schu-

lungen des Vereins "Die Netzwerkpartner“ in Kooperation mit Westenergie teilgenom-

men. Weiterhin wurden Informationen und Unterlagen von Verbänden/Kooperationspart-

nern (u.a. EVU/rhenag legal, Becker Büttner Held/AG REGTP), von Mitarbeitern des Re-

chenzentrums sowie aus dem Internet etc. verwertet 
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Der Gleichbehandlungsbeauftragte der 
Stadtwerke Geldern GmbH und 
Stadtwerke Geldern Netz GmbH 
 
 
Geldern, 26.03.2025 
 

 
 
Karsten Schröter 
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E. Anhang 
 

Organigramm Stadtwerke Geldern GmbH 
 

 


